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Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht be-
eintrªchtigen.
5. Preisanpassung nach Vertragsabschluss
5.1 Preisªnderungen sind nach Abschluss des 
Reisevertrages lediglich im Falle der auch nach 
Abschluss des Reisevertrages eingetretenen und 
bei Abschluss nicht vorhersehbaren Erhºhung 
der Befºrderungskosten oder Abgaben f¿r be-
stimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flugha-
fengeb¿hren, oder einer  nderung der f¿r die 
betreffenden Reise geltenden Wechselkurse in 
dem Umfang mºglich, wie sich deren Erhºhung 
pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis 
auswirkt, wenn zwischen dem Vertragsabschluss 
und dem vereinbarten Reiseantritt mehr als vier 
Monate liegen. Sollte dies der Fall sein, wird der 
Kunde unverz¿glich davon in Kenntnis gesetzt. 
Eine Preiserhºhung, die ab dem 20. Tag vor 
dem vereinbarten Reisetermin verlangt wird, ist 
unwirksam. 
5.2 Im Falle einer Preiserhºhung um mehr als 5% 
oder einer erheblichen  nderung einer wesent-
lichen Reiseleistung kann der Kunde kostenfrei 
vom Reisevertrag zur¿ckzutreten oder die Teil-
nahme an einer anderen, mindestens gleichwer-
tigen Reise verlangen, wenn WCBT in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis f¿r den 
Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Sie 
haben diese Rechte unverz¿glich nach Zugang 
unserer Erklªrung ¿ber die Preisanpassung oder 
die  nderung der Reiseleistung uns gegen¿ber 
geltend zu machen. 

6. R¿cktritt des Reisenden, Umbuchungen
6.1. Sie kºnnen jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zur¿cktreten. MaÇgeblich ist der 
Zugang der R¿cktrittserklªrung bei uns oder 
unserer Agentur in Deutschland (Adressen un-
tenstehend). Wir empfehlen Ihnen, den R¿cktritt 
schriftlich zu erklªren. 
6.2 Treten Sie zur¿ck, so verlieren wir den An-
spruch auf den vereinbarten Reisepreis, kºnnen 
jedoch gem. Ä 651i Abs.2 BGB eine angemessene 
Entschªdigung f¿r die getroffenen Reisevorkeh-
rungen und f¿r unsere Aufwendungen verlangen. 
Die Hºhe der Entschªdigung bestimmt sich nach 
dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der von 
WCBT gewºhnlich ersparten Aufwendungen so-
wie dessen, was WCBT durch mºgliche anderwei-
tige Verwendung der Reiseleistungen erwerben 
kann. WCBT kann diesen Anspruch nach seiner 
Wahl konkret (Ä 651i Abs.2 BGB) oder pauscha-
lisiert (Ä 651i Abs.3 BGB) berechnen. Eine pau-
schalierte Entschªdigung kann in Prozent des 
Reisepreises wie folgt verlangt werden: 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 20%
ab 29.-22. Tag vor Reiseantritt 30%
ab 21.-15. Tag vor Reiseantritt 45%
ab 14.-7. Tag vor Reiseantritt  75%
ab 6. Tag vor Reiseantritt 
bis Reisebeginn 80%
ab Nichtantritt  95%
Es steht dem Kunden stets frei, bei Berechnung 
einer pauschalierten oder konkreten Entschªdi-
gung, nachzuweisen, dass WCBT ein Schaden 
¿berhaupt nicht oder nur in wesentlich niedrige-
rer Hºhe entstanden ist. 
6.3 Werden auf Ihren Wunsch nach Vertrags-
schluss  nderungen hinsichtlich des Reiseter-
mins, des Reiseziels, der Unterkunft oder der 
Verpÿegungsart vorgenommen (Umbuchungen), 
so erheben wir ein Umbuchungsentgelt von 
˔ 30,-. Umbuchungen sind nur bis 30 Tage vor 
Reiseantritt mºglich; ein rechtlicher Anspruch 

auf Umbuchungen besteht nicht. Umbuchungen 
nach Ablauf dieser Frist sind nur nach R¿cktritt 
vom Vertrag zu den vorstehenden Bedingungen 
und bei gleichzeitiger Neuanmeldung mºglich.
7. R¿cktritt, K¿ndigung durch WCBT
7.1 Wird eine in der Reisebeschreibung ausdr¿ck-
lich erwªhnte Mindestteilnehmerzahl nicht er-
reicht, so kºnnen wir bis spªtestens 4 Wochen vor 
Reiseantritt vom Vertrag zur¿cktreten, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl im Prospekt genau bezif-
fert war und wir den Zeitpunkt angegeben haben, 
bis zu welchem unsere R¿cktrittserklªrung Ihnen 
vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn 
spªtestens zugegangen sein muss, und wir in der 
Reisebestªtigung deutlich lesbar auf diese Anga-
ben hingewiesen haben.
7.2 Stºrt der Reisende trotz einer entsprechenden 
Abmahnung durch uns nachhaltig oder verhªlt er 
sich in solchem MaÇe vertragswidrig, dass eine 
Fortsetzung des Vertrages bis zur vereinbarten 
Beendigung oder zum Ablauf einer K¿ndigungs-
frist mit ihm unzumutbar ist oder sonst stark 
vertragswidrig, kºnnen wir den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist k¿ndigen. Dabei behalten 
wir den Anspruch auf den Reisepreis abz¿glich 
des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. 
Erstattungen durch Leistungstrªger oder ªhn-
liche Vorteile, die wir aus der anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten f¿r die 
R¿ckbefºrderung trªgt der Stºrer selbst.  

8. Obliegenheiten des Kunden, Abhilfe, Frist-
setzung vor K¿ndigung des Reisenden, Anzeige-
fristen f¿r Anspr¿che
8.1 Sie haben nach Ä 651d BGB auftretende 
Mªngel unverz¿glich der ºrtlichen Reiselei-
tung oder unter der unten genannten Adresse/
Telefonnummer anzuzeigen und dort um Abhilfe 
zu ersuchen. Unterlªsst es der Kunde schuldhaft, 
einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch 
auf Minderung nicht ein. Wird die Reiseleistung 
nicht vertragsgemªÇ erbracht, kann der Kunde 
in angemessener Frist Abhilfe verlangen, wobei 
wir die Abhilfe verweigern kºnnen, wenn sie 
unverhªltnismªÇigen Aufwand erfordert. WCBT 
kann in der Weise Abhilfe schaffen, dass WCBT 
eine gleich- oder hºherwertige Ersatzleistung 
erbringt.
8.2 Sie sind verpÿichtet, bei auftretenden Leis-
tungsstºrungen im Rahmen der Ihnen gesetzlich 
obliegenden Schadensminderungspÿicht alles 
Ihnen Mºgliche zu tun, um einen Schaden zu 
vermeiden oder gering zu halten.  
8.3 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheb-
lich beeintrªchtigt und leisten wir innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, so kºnnen Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Reisevertrag k¿ndigen, wobei aus Beweisgr¿nden 
die schriftliche Erklªrung empfohlen wird. Wir 
informieren ¿ber die Pÿicht des Kunden, vor der 
K¿ndigung des Reisevertrages uns (Reiseleitung, 
ºrtliche Agentur / u.g. Adresse) eine angemes-
sene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Der 
Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn 
die Abhilfe von uns verweigert wird oder wenn 
die sofortige K¿ndigung des Vertrags durch ein 
besonderes Interesse des Reisenden gerechtfer-
tigt wird. 
8.4 Reisevertragliche Gewªhrleistungsanspr¿che 
sind innerhalb eines Monats nach der vertraglich 
vorgesehenen Beendigung der Reise gegen¿ber 
uns unter der unten genannten Adresse geltend 
zu machen, wobei die Geltendmachung ¿ber un-

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit Ihrer Anmeldung, die mündlich, schrift-
lich, telefonisch, per Telefax oder elektronisch 
(Email, Internet) erfolgen kann, bieten Sie uns 
den Abschluss eines Reisevertrages auf der 
Grundlage dieser Reisebedingungen, der Hin-
weise in der Reiseausschreibung und der „Wichti-
gen Hinweise“ verbindlich an. Sie haften für alle 
Vertragsverpflichtungen von in der Anmeldung 
mit aufgeführten Teilnehmer, sofern Sie diese 
Verpflichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen haben. Bei elek-
tronischen Anmeldungen bestätigen wir deren 
Zugang unverzüglich auf elektronischem Weg.
1.2 Der Reisevertrag kommt mit unserer Annah-
me Ihrer Anmeldung zustande, über die Sie unse-
re schriftliche Reisebestätigung informiert.
1.3 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom 
Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues An-
gebot von uns vor, an das wir für die Dauer von 
10 Tagen gebunden sind. Der Vertrag kommt auf 
der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, 
wenn Sie dieses innerhalb der Frist ausdrücklich 
oder schlüssig annehmen (z.B. durch Leistung 
von Anzahlung oder Restzahlung). 

2. Bezahlung der Reise
2.1 Mit Vertragsabschluss und nach Erhalt des 
Reisepreissicherungsscheines ist eine Anzahlung 
in Höhe von 20 % des Reisepreises zu leisten. 
Die Anzahlung wird auf den Gesamtreisepreis 
angerechnet.
2.2 Die Restzahlung ist 4 Wochen vor Reiseantritt 
fällig, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt 
wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 7.1 ab-
gesagt werden kann. 
2.3 Wird der Reisepreis trotz Mahnung und ange-
messener Fristsetzung zur Zahlung nicht bezahlt, 
sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
(§ 323 BGB) und Schadensersatz wegen Nichter-
füllung zu verlangen.

3. Leistungen, Änderung der Reiseausschreibung, 
Preisänderung vor Vertragsabschluss
3.1 Unsere Leistungsverpflichtung ergibt sich 
ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbe-
stätigung, der Reiseausschreibung und aller ent-
haltenen Hinweise und Erläuterungen zur Reise, 
insbesondere der „Wichtigen Hinweise“. Bezüg-
lich der Reiseausschreibung behält sich WCBT 
in Übereinstimmung mit § 4 Abs.2 BGB-InfoVO 
vor, vor Vertragsabschluss eine Änderung des 
Reisepreises aufgrund einer Erhöhung der Be-
förderungskosten, der Abgaben für bestimmte 
Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, 
oder eine Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung 
des Prospektes zu erklären. Der Kunde ist vor 
der Buchung auf die erklärten Änderungen recht-
zeitig hinzuweisen.
3.2 Leistungsträger (z.B. Hotels) und Reisebü-
ros und deren Mitarbeiter sind von uns nicht 
bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder 
Vereinbarungen zu treffen, die über unsere Rei-
seausschreibung oder die Buchungsbestätigung 
hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen 
oder den bestätigten Inhalt Ihres Reisevertrages 
abändern. 

4. Leistungsänderungen
Nach Vertragsschluss notwendig werdende 
Änderungen wesentlicher Reiseleistungen, die 
von WCBT nicht wider Treu und Glauben her-
beigeführt werden, sind nur gestattet, soweit 
die Änderungen nicht erheblich sind und den 




